
 

                                    
 

 
         Gültig ab 03.10.2023 

  

 
Geschäftsbedingungen der RTL AdAlliance GesmbH, 1020 Wien, Walcherstraße 11/7.OG/Top 71 

 
Auftragserteilung 

 
1. Maßgeblich für den Auftrag sind die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, die jeweils gültige Anzeigenpreisliste 
und unsere Auftragsbestätigung. Allgemeine Vertrags- und 
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden hiermit 
ausgeschlossen; dies gilt auch dann, wenn den Bedingungen 
des Auftraggebers nicht ausdrücklich widersprochen wird 
oder der Verlag seine Leistungen widerspruchslos erbringt. 

2. Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne 
Anzeigen im Rahmen eines Abschlusses – ohne Angabe von 
Gründen abzulehnen. Die Ablehnung wird dem Auftraggeber 
mitgeteilt. 

3. Aufträge müssen schriftlich erteilt werden und durch den 
Verlag schriftlich angenommen werden, mündliche 
Vereinbarungen, die nicht schriftlich bestätigt werden, binden 
den Verlag nicht. Nebenabreden als Auftragsbestandteil 
bedürfen der Schriftform. Wird ein Direktkunde durch eine 
Agentur vertreten, so ist spätestens bei der Anzeigenbuchung 
in Textform ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die 
Buchung im Namen und für Rechnung des Direktkunden 
erfolgen soll.  

4. Definitionen: 
„Agentur“ meint Agenturen, die mit der Schaltung von 
Werbung in eigenem oder fremdem Namen befasst sind. 
„Agenturkunde“ ist ein Werbungtreibender, dessen Anzeigen 
von einer von ihm beauftragten Agentur in deren eigenem 
Namen und auf deren eigene Rechnung als Auftraggeberin 
beim Verlag gebucht werden. In Bezug auf die 
Anzeigenbuchung besteht ein zweistufiges Vertragsverhältnis 
Verlag – Agentur / Agentur – Werbungtreibender; die 
Preisgestaltung gegenüber dem Werbungtreibenden obliegt 
der Agentur. 
„Anzeigen“ umfasst Anzeigen und sonstige Werbemittel. 
„Anzeigenauftrag“ oder „Abschluss“ ist der Vertrag zwischen 
Verlag und Auftraggeber über die Veröffentlichung von 
Anzeigen in einer vom Verlag vermarkteten Zeitung oder 
Zeitschrift. Auch ein Vertrag über die Veröffentlichung 
mehrerer Anzeigen, bei denen die jeweiligen 
Veröffentlichungen auf Abruf des Auftraggebers erfolgen, ist 
ein Abschluss. 

„Herstellungsauftrag“ ist der Vertragspartner des Verlages. 
Dies kann entweder die Agentur eines Agenturkunden oder 
der Direktkunde sein. 
„Direktkunde“ ist der Vertrag zwischen Verlag und 
Auftraggeber über die Erbringung von Kreations-, 
Herstellungs- und/oder Druckleistungen. 
„Auftraggeber“ ist der Vertragspartner des Verlages (Agentur 
oder Direktkunde). 
„Direktkunde“ ist ein Werbungtreibender, der Auftraggeber ist. 
Das gilt auch dann, wenn er eine Agentur als Stellvertreterin 
eingeschaltet hat, die den Anzeigenauftrag in seinem Namen 
abschließt. 
„Verlag“ ist die RTL AdAlliance GesmbH, 1020 Wien, 
Walcherstraße 11/7/71, für sämtliche von ihr vermarkteten 
Zeitungen und Zeitschriften, auch wenn diese von Dritten 
verlegt werden. 
„Werbungtreibender“ ist die juristische oder natürliche Person, 
die oder deren Produkte oder Dienstleistungen die Anzeige 
bewirbt. 

 
Auftragsabwicklung 

 
5. Werden die tarifmäßigen Nachlässe beansprucht, so sind die 

Anzeigenaufträge innerhalb eines Kalenderjahres 
abzuwickeln. Auf Wunsch kann das Rabattjahr mit dem 
Erscheinen der ersten Anzeige beginnen. 

6. Sollte innerhalb eines Rabattjahres ein Anzeigenauftrag durch 
Ausfall einer oder mehrerer Ausgaben nicht durchgeführt 
werden, so bleibt davon die ursprüngliche Rabattvereinbarung 
unberührt.  

7. Wird ein Jahresauftrag ohne Verschulden des Verlages nicht 
erfüllt, so hat der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger 
weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme, 
entsprechenden Nachlass dem Verlag rückzuvergüten. Der 
Anspruch auf rückwirkenden Nachlass erlischt, wenn er nicht 
innerhalb eines Monats nach Ablauf der Jahresfrist geltend 
gemacht worden ist. Bei Zwangsausgleich oder Konkurs 
entfällt jeglicher Nachlass. 

8. Die Aufnahme von Anzeigen in bestimmten Nummern, 
bestimmten Ausgaben oder an bestimmten Plätzen kann nicht 
gewährleistet werden. Überhaupt bleibt es dem Verlag 

vorbehalten, von der Durchführung auch bereits 
angenommener Aufträge aus technischen oder anderen 
Gründen ohne jeden Ersatzanspruch des Auftraggebers 
zurückzutreten. 

9. Dem Ausschluss von Mitbewerbern kann seitens des 
Verlages grundsätzlich nicht entsprochen werden. 

10. Textanzeigen und solche, die auf Grund ihrer Gestaltung nicht 
sofort als Werbung erkennbar sind, werden durch das Wort 
„Anzeige“ kenntlich gemacht (§ 26 MedienG). 

11. Der Verlag gewährleistet die drucktechnisch einwandfreie 
Wiedergabe der Anzeige. Geringe Tonwertabweichungen 
sind im Toleranzbereich des Druckverfahrens begründet. 
Ungeeignete oder beschädigte Druckunterlagen werden dem 
Auftraggeber zurückgesandt. Der Verlag behält sich vor, 
Druckunterlagen nur in digitaler Form anzunehmen. Der 
Verlag haftet nicht für Übertragungsfehler. Der Auftraggeber 
hat bei unleserlichem, unrichtigem oder unvollständigen 
Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder 
eine Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß in dem der 
Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. Weitergehende 
Haftungen für den Verlag sind ausgeschlossen. 

12. Bei fernmündlich veranlassten Änderungen und 
Abbestellungen übernimmt der Verlag keine Haftung. 

13. Für Satzfehler und andere Mängel in vom Auftraggeber 
beigestellten Unterlagen haftet ausschließlich der 
Auftraggeber. 

14. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort 
erkennbar, sondern werden sie erst beim Druckvorgang 
deutlich, so hat der Werbetreibende bei ungenügendem 
Abdruck keine Ansprüche. 

15. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch 
geliefert. Sendet der Auftraggeber Probeabzüge nicht bis zum 
Anzeigenschluss oder einem anderen, seitens des Verlages 
genannten Termin zurück, so gilt die Genehmigung zum 
Druck als erteilt. Kosten für erhebliche Änderungen 
ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber 
zu tragen. 

16. Die Pflicht zur Aufbewahrung von Druckunterlagen endet drei 
Monate nach Erscheinen der letzten Anzeige. 

17. Beilagen-, Beihefter- oder Beikleber-Aufträge sind für den 
Verlag erst nach Vorlage eines entsprechenden Musters und 
dessen Billigung bindend. 
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18. Beanstandungen aller Art sind bei sonstigem Ausschluss der 
Gewährleistung innerhalb von acht Tagen nach Erscheinen 
der Anzeige schriftlich zu melden. 

19. Der Auftraggeber garantiert dem Verlag sowie dessen 
Mitarbeitern, im Besonderen dem verantwortlichen Redakteur, 
dass die Anzeige gegen keinerlei gesetzliche Bestimmungen 
verstößt und Rechte Dritter nicht verletzt. Der Auftraggeber 
verpflichtet sich, den Verlag sowie dessen Mitarbeiter 
hinsichtlich aller Ansprüche, die auf die erschienene Anzeige 
gegründet werden, schad- und klaglos zu halten sowie für die 
ihnen selbst entstandenen Nachteile volle Genugtuung zu 
leisten. Der Verlag und seine Mitarbeiter sind zu einer 
entsprechenden Prüfung der Anzeige oder eines dagegen 
vorgebrachten Veröffentlichungsbegehrens nicht verpflichtet, 
jedoch berechtigt, rechtlich notwendige Adaptionen einer 
Einschaltung auch ohne vorherige Rücksprache mit dem 
Auftraggeber vorzunehmen. 

20. Der Verlag haftet nur für Schäden, die von ihm oder einem 
seiner Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich 
verursacht werden. Für Folgeschäden und entgangenen 
Gewinn, insbesondere auf Grund einer positiven 
Vertragsverletzung, besteht keine Haftung. Der Verlag haftet 
nicht für beschädigte oder verloren gegangene Daten oder 
Dateien. 

21. Fälle höherer Gewalt (z.B. Betriebs- und Verkehrsstörungen, 
etc.) sind vom Verlag nicht zu vertreten. Der Verlag behält 
Anspruch auf das volle Entgelt, wenn die zu veröffentlichende 
Werbung in angemessener Zeit nach Beseitigung der Störung 
veröffentlicht wird. 
 

Berechnung und Bezahlung 
 

22. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, ist die 
Rechnung innerhalb der aus der Preisliste ersichtlichen Frist 
zu bezahlen. 

23. Der Verlag ist jederzeit berechtigt, das Erscheinen weiterer 
Anzeigen von der Vorauszahlung des Rechnungsbetrages 
und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungen 
abhängig zu machen. 

24. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Verzugszinsen in 
Höhe von 12% sowie die Einziehungskosten berechnet. Der 
Verlag kann die Ausführung des Auftrages bis zur Bezahlung 
zurückstellen. Der Verlag behält sich vor, nicht eingehobene 
Werbeabgaben nach zu verrechnen, wenn die Steuerbehörde 
eine derartige Abgabe einfordert. Kosten, die durch 
außergerichtliche oder gerichtliche Betreibung entstehen, 
gehen zu Lasten des Schuldners.  

25. Kosten für die Herstellung von Reinzeichnungen oder anderer 
Druckvorlagen bzw. für die Übertragung digitaler Daten hat 
der Auftraggeber zu zahlen. 

26. Auf Wunsch werden gegen gesonderte Kosten Entwurf, Text, 
Grafik für eine Anzeige angefertigt. Falls eine 
Weiterverwendung in anderen Medien gewünscht wird, 
müssen die Rechte dazu beim Verlag erstanden werden. 

27. Der eventuelle Verzicht auf die Grundfarbe Schwarz bei der 
Anlage von Anzeigen ist ohne Einfluss auf die Berechnung. 
Bestehen Vorlagen von Mehrfarbanzeigen aus mehr als drei 
Farbteilen, werden die zusätzlichen Herstellungskosten für 
jedes weitere Farbbild gesondert berechnet. 

28. Bei verspäteter Anlieferung der Druckunterlagen werden die 
dadurch entstehenden Mehrkosten dem Auftraggeber in 
Rechnung gestellt. 

29. Bei Änderungen der Anzeigenpreise treten die neuen 
Bedingungen auch bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft. 

30. Bei Betriebsstörungen oder Eingriffe durch höhere Gewalt hat 
der Verlag Anspruch auf volle Bezahlung der veröffentlichten 
Anzeigen, wenn die Aufträge mit 80 Prozent der 
zugesicherten Druckauflage erfüllt sind. Geringere Leistungen 
sind aliquot zu berechnen. 

31. Der Auftraggeber erhält nach Erscheinen der Anzeige 
kostenlos ein Belegexemplar. 

 
Storno 

 
32. Der Rücktritt des Auftraggebers von Aufträgen ist nur bis zum 

Anzeigenschluss der gebuchten Ausgabe möglich, muss 
schriftlich erfolgen und dem Verlag spätestens am Tag des 
Anzeigenschlusses vorliegen. Rücktritte nach dem 
Anzeigenschluss werden mit 50% des Rechnungsbetrages 
abgerechnet. 

 
Allgemeines 

 
33. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien. 
34. Zustimmungserklärung zu Werbeinformationen: Der 

Auftraggeber stimmt ausdrücklich der Speicherung und 
Verarbeitung der von ihm bekannt gegebenen Daten sowie 
der Übermittlung von Werbematerial auch in Form von 
Massensendungen (via Post,E-Mail, Telefon, Fax, SMS/MMS) 
durch die RTL AdAlliance GesmbH über ihrer Produkte und 
Aktionen zu. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen 
werden. 

35. Der Auftraggeber überträgt dem Verlag sämtliche für die 
Nutzung der Werbung in Print-, Online- und Mobile-Medien 

aller Art erforderlichen urheberrechtlichen Nutzungs-, 
Leistungsschutz- und sonstigen Rechte, insbesondere das 
Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung, 
Sendung, öffentlicher Zugänglichmachung, Entnahme aus 
einer Datenbank und Abruf, und zwar im Rahmen der 
Vertragserfüllung auf Dritte übertragbar und zeitlich und 
inhaltlich in dem für die Durchführung des Auftrags 
notwendigen Umfang. Vorgenannte Rechte werden in allen 
Fällen örtlich unbegrenzt übertragen. 

36. Auf das Auftragsverhältnis und allfällige Rechtsstreitigkeiten 
daraus ist ausschließlich österreichisches Recht unter 
Ausschluss der Verweisnormen des IPR und des UN 
Kaufrechtsübereinkommens anzuwenden.  


